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Aber
sehr gut

die Tatsache ist, dass es vielen

geht, auch wenn so und so

Manner wahrend vielen Monaten
arbeitsabwesend
Land
leisten. st
Mutter

dem ganzen Land dient?

viele
sind, weil sie fur
unser thren geforderten Einsatz
die Aufgabe der

nicht

Frau wund

auch eine Aufgabe, die

Die Kommissionsarbeit fiur das

zur  Abstimmung vorgeschlagene KMVG
dauerte mehr als 6 Jahre. Kame ein
Nein zustande, wirden bis zur Ver-

von entscheidenden Verbes-
im Krankenwesen und Mutter-
Jahre

wirklichung
serungen
taggeld wieder sehr viele ver-
streichen.

nicht

sondern

Belr einer Ablehnung wiirde

nur das Mutterschafts-Taggeld,
auch

wichtige

es wurden andere, gerade fur

uns Frauen Verbesserungen

abgelehnt:

- Zeitlich unbeschrankte Leistungen
bei Spitalaufenthalt (heute ist da-
mit nach 2 Jahren Schluss), was

sich vor allem fur altere, chronisch-

kranke Patienten sehr segensreich
auswirken wird.
- Mehr Beitrage bei spitalexterner

beson-
betrifft, die ihre
daheim pflegen.

(Haus-)Krankenpflege, was
ders diejenigen

betagten Eltern

- Bundesbeitrage an Krankenkassen
- eine Massnahme zur Eindammung
der Kostensteigerung der Kranken-

versicherung, was vorwiegend die

Pramien fur

wird.

Familien bei den

die Kinder starker entlasten

Mit einem JA zur Teillrevision des
KMVG am 6. Dezember werden die
Famiie wie auch die Alleinerziehenden
bessergestelit.

NEUES EHEGUTERRECHT

Fristen beachten!

Im Hinblick auf die Einfuhrung des neuen Eherechts, das ab 1. Januar 1988 fiur rund

1,5 Millionen Paare qilt, sollten die Eheleute ihre giterrechtliche Situation uUberden-

ken. Wird namlich eine bestimmte Sonderregelung gewtlnscht, so missen verschiedene

Fristen eingehalten werden.

Das Eidgenassische Justiz-

und Polizeidepartement hat

die entsprechenden Moglichkeiten zusammengestellt.

(sda) Die Uberwaltigende Mehrheit
der rund 1,5 Millionen Ehepaare in der
Schweiz hat keinen Ehevertrag und
fallt damit automatisch unter das neue

Eheguterrecht und den neuen ordentli-
Guterstand der

rund

chen Errungenschafts-
beteiligung. Die 10%, die
Ehevertrag abgeschlossen haben,

8

einen
bleiben

dem alten Guterrecht unterstellt.

@ Haben die Ehegatten keinen Ehever-

trag wund wollen dennoch unter
dem alten Giterrecht bleiben, kon-
nen sie bis spatestens Ende 1988

gemeinsame schriftliche Er-
klarung beim Giterstandsregisteramt

eine



an threm Wohnsitz einreichen. Damit
sind sie auch kinftig dem alten
Guterstand der Giterverbindung un-
terstellt. Der Mann ist damit weiter-
hin  Verwalter und Nutzniesser des
eingebrachten Frauenguts. Bei der
Auflosung der Ehe fallen wie bisher
zwer Drittel der ehelichen Erspar-
nisse an den Mann oder seine
Erben und ein Drittel an die Frau
oder 1hre Nachkommen. Diese Lo-
sung 1st allerdings nur maglich, wenn

beide Ehegatten damit einverstanden

sind.
Haben die Ehegatten keinen Ehever-
trag und will ein Ehegatte, dass

auf das bisher in der Ehe Ersparte

die alten Teilungsregeln (Errungen-
schaft des Mannes: 2/3 Mann, 1/3
Frau: Arbeitserwerb der Frau: 100 %
der frau) Anwendung finden, kann
er dies dem Partner schriftlich
bekanntgeben. Diese Erklarung muss
dem Ehegatten bis spatestens am
31. Dezember 1987 zugegangen
sein. Was nach dem 1. Januar 1988
erspart  wird, untersteht auf jeden

Fall dem neuen Recht (gesamte
Errungenschaft je zur Halfte dem
Mann und der Frau).

Haben die Ehegatten keinen Ehever-

der Guterverbindung abgeandert
haben (beispielsweise durch Zuwei-
sung des ganzen Vorschlages an

den uberlebenden Ehegatten), kon-
nen dem Guterrechtsreqisterfuhrer
gemeinsam schriftlich erklaren, dass
sie sich dem neuen Giterrecht un-
terstellen. Damit gilt fur die Ehe-
gatten der neue Guterstand der
Errungenschaftsbeteiligung. Trotz-
dem bleibt der bisherige Ehevertrag
weiterhin gultig, nur ist die darin
vorgesehene Teilung des Vorschlages
nicht nur auf die Ersparnisse des
Mannes, sondern neu auch auf
jene der Frau anwendbar. Die Unter-
stellungserklarung muss dem Guter-
rechtsreqister bis spatestens 31. De-
zember 1988 zugestellt werden.
Nach diesem Datum konnen sich
die Ehegatten dem neuen Recht
immer noch mit einem neuen Ehe-
vertrag unterstellen.

Ehegatten, die statt einer altrecht-

lichen Guitergemeinschaft (der

Mann verwaltet das gemeinschaft-
liche Vermodgen) eine neurechtliche
Giutergemeinschaft (die Ehegatten

trag und wollen sie beide das bis-

her erworbene Vermogen nach altem

Recht teilen, aber kinftig - wie
dies das Gesetz vorsieht - dem
neuen Recht unterstehen, konnen
sie 1hren bisherigen Giterstand bis
zum 31. Dezember 1987 formlos
auflosen und nach bisherigem Recht
abrechnen.

Ehegatten, die dem alten Recht

unterstellt bleiben, weil sie in
einem Ehevertrag den Giterstand

verwalten zusammen das gemein-
schaftliche Vermogen) wiunschen,
mussen einen neuen Ehevertrag
abschliessen. Wird die Ehe nach
dem 1. Januar 1988 geschieden
oder nach diesem Zeitpunkt rich-
terlich die Gitertrennung ange-
ordnet, so richten sich die gegen-
seitigen guterrechtlichen Anspriche
nach wie vor nach dem alten
Recht, wenn die Scheidungsklage
oder das Begehren auf Anordnung
der Gitertrennung bis zum 31. De-
zember 1987 beim Gericht hiangig
gemacht wurde.



	Neues Ehegüterrecht : Fristen beachten!

